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Vorläufiges Arbeitsvertrags-Muster für Krankenhausärztinnen und -ärzte

nach dem Gesetz über befristete Arbeitsverträge mit Ärzten in der Weiterbildung
Zwischen

.......................................................................................................................................

vertreten durch ........................................................................................ (Arbeitgeber)

und

Frau/Herrn ....................................................................................................................

wohnhaft ……………………………………………………………………………………….

geboren am: .......................................................................................  (Beschäftigte/r)

wird - vorbehaltlich 1 .....................................................................................................

.................................................................................................................... - folgender

A r b e i t s v e r t r a g
geschlossen:

§ 1

Frau/Herr ......................................................................................................................

wird ab     ......................................................................................................................

befristet im Rahmen der jeweiligen Aufgaben des Krankenhauses/der Krankenhäuser 2 des Arbeitgebers eingestellt

 FORMCHECKBOX 

als vollbeschäftigte/r Ärztin/Arzt 3
 FORMCHECKBOX 

als teilzeitbeschäftigte/r Ärztin/Arzt 3

 FORMCHECKBOX 

mit der Hälfte der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit einer/eines entsprechenden Vollbeschäftigten 3
mit .................................... der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit einer/eines entsprechenden Vollbeschäftig​ten 3   4
 FORMCHECKBOX 

mit einer durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von ..... Stunden.3  5
 FORMCHECKBOX 

Die/der Beschäftigte ist im Rahmen begründeter betrieblicher/dienstlicher Notwendigkeiten zur Leistung von Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Überstunden und Mehrarbeit verpflichtet.

Der Arbeitsvertrag ist befristet nach dem Gesetz über befristete Arbeitsverträge mit Ärzten in der Weiterbildung in der jeweiligen Fassung bis zum ......................................... 6
 FORMCHECKBOX 

zu ihrer/seiner zeitlich und inhaltlich strukturierten Weiterbildung zur Fachärztin/zum Facharzt 2  7
 FORMCHECKBOX 

zum Erwerb einer Anerkennung für einen Schwerpunkt 2  7
 FORMCHECKBOX 

zum Erwerb einer Zusatzbezeichnung, eines Fachkundenachweises oder einer Bescheinigung über eine fakultative Weiterbildung. 2  7
§ 2

Das Arbeitsverhältnis bestimmt sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD/VKA) und dem Besonderen Teil Krankenhäuser (BT-K) und den diesen ergänzenden, ändernden oder ersetzenden Tarifverträgen in der für den Arbeitgeber jeweils geltenden Fassung einschließlich des Tarifvertrages zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts (§ 1 Abs. 2 TVÜ-VKA)
. Außerdem finden die im Bereich des Arbeitgebers jeweils geltenden sonstigen einschlägigen Tarifverträge Anwendung.

§ 3 

Die Probezeit beträgt sechs Wochen. 8
§ 4

Die Ärztin/Der Arzt ist in der Entgeltgruppe ....... eingruppiert (§ 51 BT-K).

§ 5

(1)
Es wird folgende Nebenabrede vereinbart: ..........................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

(2)
Die Nebenabrede kann unabhängig von diesem Arbeitsvertrag mit einer Frist

 FORMCHECKBOX 

von zwei Wochen zum Monatsschluss 3
 FORMCHECKBOX 

von ......................................................................................................

zum ................................................................................................... 3
gesondert schriftlich gekündigt werden. 

§ 6 9
(1)
Die Ärztin/Der Arzt ist verpflichtet, ihre/seine ganze Arbeitskraft in den Dienst des Krankenhauses zu stellen. Die ihr/ihm obliegenden Arbeiten hat sie/er entsprechend den gesetzlichen Vorschriften sowie den allgemeinen und besonderen Weisungen des Arbeitgebers bzw. seiner Bevollmächtigten gewissenhaft und unter Beachtung der Unfallverhütungsvorschriften durchzuführen. Sie/Er hat - im Rahmen der ausreichenden und zweckmäßigen Versorgung der Patienten - insbesondere auf Wirtschaftlichkeit zu achten. Die Ausübung einer eigenen Praxis oder von Praxisvertretungen ist ihr/ihm nicht gestattet.

(2)
Die Ärztin/Der Arzt kann vom Arbeitgeber verpflichtet werden, als Nebentätigkeit Unterricht zu erteilen (§ 43 BT-K) sowie Gutachten, gutachtliche Äußerungen und wissenschaftliche Ausarbeitungen, die von einem Dritten angefordert und vergütet werden, zu erstellen, und zwar auch im Rahmen einer zugelassenen Nebentätigkeit der leitenden Ärztin/des leitenden Arztes. Steht die Vergütung für das Gutachten, die gutachtliche Äußerung oder wissenschaftliche Ausarbeitung ausschließlich dem Arbeitgeber zu, so hat die Ärztin/der Arzt nach Maßgabe ihrer/seiner Beteiligung einen Anspruch auf einen Teil dieser Vergütung. In allen anderen Fällen ist die Ärztin/der Arzt berechtigt, für die Nebentätigkeit einen Anteil der von dem Dritten zu zahlenden Vergütung anzunehmen. 


§ 3 Abs. 3 TVöD bleibt im Übrigen unberührt.

(3)
Für die Inanspruchnahme von Räumen, Einrichtungen, Personal oder Material des Arbeitgebers im Rahmen einer Nebentätigkeit bedarf es der ausdrücklichen Erlaubnis des Arbeitgebers. Die Ärztin/Der Arzt hat dem Arbeitgeber die Kosten hierfür zu erstatten, soweit sie nicht von anderer Seite zu erstatten sind.

§ 7

Änderungen und Ergänzungen des Arbeitsvertrages einschließlich von Nebenabreden sowie Vereinbarungen weiterer Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden.

.......................................................................................................................................

(Ort, Datum)

...................................................



..................................................

(Arbeitgeber)





    (Beschäftigte/r)

1.
Auszufüllen, wenn die Wirksamkeit des Vertrages z. B. von dem Ergebnis einer Prüfung oder einer ärztlichen Untersuchung abhängig gemacht wird.

2.
Nichtzutreffendes bitte streichen!

3.
Zutreffendes bitte ankreuzen!

4.
Auszufüllen, wenn ein anderer Anteil als die Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit (z. B. drei Viertel; 60 v. H.) vereinbart werden soll.

5.
Nur auszufüllen, wenn die vereinbarte Stundenzahl auch bei einer allgemeinen tariflichen Änderung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit  u n v e r ä n d e r t  bleiben soll.

6.
Die Dauer der Befristung muss kalendermäßig bestimmt oder bestimmbar sein. Es ist also ein bestimmtes Enddatum anzugeben oder das Befristungsende durch die Angabe einer bestimmten Zahl von Kalendermonaten der Dauer der Beschäftigung festzulegen. Auf § 1 Abs. 3 Sätze 5 und 6 des Gesetzes wird zusätzlich hingewiesen.

7.
Gem. § 44 BT-K ist ein Weiterbildungsplan aufzustellen, der unter Berücksichtigung des Standes der Weiterbildung die zu vermittelnden Ziele und Inhalte der Weiterbildungsabschnitte sachlich und zeitlich gegliedert festlegt.

8.
Bei befristeten Arbeitsverträgen ohne sachlichen Grund für Beschäftigte, auf die die Regelungen des Tarifgebietes West Anwendung finden, gelten die ersten sechs Wochen als Probezeit (§ 30 Abs. 4 TVöD ).

9.
Ohne die Regelung in § 6 des Vertrages würde bei Ärzten, die zum 01.10.2005 in den TVöD übergeleitet wurden, die Regelung der Nr. 5 SR 2c BAT bis zu einer arbeitsvertraglichen Neuregelung der Nebentätigkeit fortgelten (vgl. § 22 Abs. 3 TVÜ-VKA).






�PAGE \# "'Seite: '#'�'"  �� Bei Verträgen mit Ärzten, die zum 01.10.2005 in den TVöD übergeleitet wurden (z. B. bei befristeter Weiterbeschäftigung), ist der Passus „(§ 1 Abs. 2 TVÜ-VKA)“ zu streichen, da sich dieser Zusatz nur auf ab dem 01.10.2005 neueingestellte Beschäftigte bezieht. Zu beachten ist hier, dass in der Zeit vom 01.10.2005 bis 30.09.2007 ein unmittelbarer Anschluss nicht erforderlich ist, da auch Unterbrechungen von bis zu einem Monat in Bezug auf die Anwendung des TVÜ-VKA unschädlich sind.





�PAGE \# "'Seite: '#'�'"  �� Ohne diese Regelung in § 6 des Vertrages würde bei Ärzten, die zum 01.10.2005 in den TVöD übergeleitet wurden, die Regelung der Nr. 5 SR 2c BAT bis zu einer arbeitsvertraglichen Neuregelung der Nebentätigkeit fortgelten (vgl. § 22 Abs. 3 TVÜ-VKA).






